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Textliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1. Innerhalb der Fläche für Sportanlagen mit der Zweckbestimmung „Sportanlage“ sind 

zulässig: 

- Sportanlagen zur schulischen sowie außerschulischen Nutzung zu sonstigen 

Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken, 

- Sportfunktionsgebäude,  

- Beleuchtungsanlagen, 

- mit dem Betrieb zusammenhänge Nebenanlagen, 

- Wege, Fahrwege, Stellplätze und ihre Zufahrten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)  

 

2. Maß der baulichen Nutzung 

2.1. Die zulässige Grundfläche darf innerhalb der Fläche für Sportanlagen mit der 

Zweckbestimmung „Sportanlage“ durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren 

Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und 

baulichen Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,65 überschritten werden. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 6 BauNVO)  

 

3. Verkehrsflächen 

3.1. Die Einteilung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen und der öffentlichen 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der 

Festsetzung.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

4. Grünordnerische Festsetzungen 

4.1. Das im Geltungsbereich des Bebauungsplans anfallende Niederschlagswasser ist 

vollständig durch Mulden- oder Mulden-Rigolensysteme oder andere Maßnahmen 

gleicher Wirkung auf den Grundstücksflächen zurückzuhalten und zu versickern.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
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4.2. Innerhalb der Fläche für Sportanlagen mit der Zweckbestimmung „Sportanlagen“ ist 

eine Befestigung von Wegen, Zufahrten und offenen Stellplätzen nur in wasser- und 

luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit 

wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, 

Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 

4.3. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die Dachflächen als Flachdächer oder 

flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung von maximal 20 Grad auszubilden und 

mindestens 40 % der Dachflächen sind extensiv zu begrünen. Dies gilt nicht für 

technische Aufbauten wie Schornsteine, Lüftungsanlagen oder Vordächer. 

Solaranlagen sind aufgeständert über der Begrünung zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB) 

 

5. Sonstige Festsetzungen 

5.1. Im Geltungsbereich sind Stellplätze und deren Zufahrten nur auf der dafür 

festgesetzten Fläche St zulässig.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 

 

5.2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflächen von 

Neubauten zu mindestens 60 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der 

einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe b BauGB) 

 

Nachrichtliche Übernahmen  

Schutzgebiete 

Der nordöstliche Teil des Geltungsbereichs liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets 

"Nuthetal - Beelitzer Sander" (Gebietsnummer: 3755-601).  

Der nordöstliche Teil des Geltungsbereichs liegt innerhalb des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets 

"Nuthe, Hammerfließ und Eiserbach" (Gebietsnummer: DE 3845-307).  

Die Grenzen der Schutzgebiete werden nachrichtlich übernommen. 

 

Hochwasserrisikogebiet 

Der nordöstliche Teil des Geltungsbereichs wird in den Hochwassergefahrenkarten des 

Landes Brandenburg für den Koordinierungsraum Havel teilweise als Gebiet mit 
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„Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (10/20 jährliches Ereignis, HQ 10/20)“ sowie als 

Gebiet mit „Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (100 jährliches Ereignis, HQ100)“ 

und auch als Gebiet mit „Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQextrem)“ 

dargestellt. 

Die Grenze des Gebiets „Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQextrem)“ wird 

nachrichtlich übernommen. 

 

Kommunale Satzungen 

- Stellplatzsatzung der Landeshaupstadt Potsdam vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 

I/07, [Nr. 19], S. 286), die zuletzt durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 

5]) geändert werden ist 

- Potsdamer Baumschutzverordnung (PBaumSchVO) vom 23. Mai 2017 

 

Hinweise (ohne Normencharakter)  

Artenschutz 

Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen ist 

zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2009) für besonders geschützte Tierarten (z.B. Vögel, 

Fledermäuse) gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatSchG eingehalten werden. 

Andernfalls sind bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche 

Ausnahmegenehmigungen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich 

besondere Beschränkungen/ Auflagen für die Baumaßnahmen ergeben (z.B. Regelung der 

Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquartieren). 

 

Regelungen zur Bauzeit 

Zum Schutz vor Störungen der nachtaktiven Arten Biber und Fischotter erfolgen Bauarbeiten 

in Bereichen entlang der Nuthe (z.B. Ausbau Radweg) nur tagsüber, also außerhalb der 

Dämmerungs- und Nachtzeiten. 

 

Regelungen zum Bauzaun 

Das Uferbereich der Nuthe im nördlichen Teil des Geltungsbereiches ist Teil des FFH-

Gebietes „Nuthe, Hammerfließ und Eiserbach“ (DE3845-307). 

Um zu vermeiden, dass die Vegetation des Uferbereichs im FFH-Gebiet während der 

Bauzeit beeinträchtigt wird, ist unmittelbar nordöstlich des Geh- und Radweges oberhalb der 

Uferböschung ein Bauzaun fachgerecht aufzubauen. 

Die Errichtung hat vor Baubeginn zu erfolgen. Der Zaun ist während der gesamten Bauzeit 

stets funktionsfähig zu halten. Die Standzeit des Zauns ist bis Ende der Baumaßnahme 

erforderlich. 


